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Text 

Ausgleich von Benachteiligungen 

§ 34. (1) Hat ein eingetragener Partner ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des 
anderen frühestens zwei Jahre vor Einbringung der Klage oder des Antrags auf Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft oder, wenn die Lebensgemeinschaft vor Einbringung der Klage oder des 
Antrags aufgehoben worden ist, frühestens zwei Jahre vor dieser Aufhebung Gebrauchsvermögen oder 
Ersparnisse in einer Weise verringert, die der Gestaltung der Lebensverhältnisse beider Teile während der 
Lebensgemeinschaft widerspricht, so ist der Wert des Fehlenden in die Aufteilung einzubeziehen. 

(2) Wurden Gebrauchsvermögen oder Ersparnisse in ein Unternehmen, an dem einem oder beiden 
eingetragenen Partnern ein Anteil zusteht, eingebracht oder für ein solches Unternehmen sonst verwendet, 
so ist der Wert des Eingebrachten oder Verwendeten in die Aufteilung einzubeziehen. Bei der Aufteilung 
ist jedoch zu berücksichtigen, inwieweit jedem eingetragenen Partner durch die Einbringung oder 
Verwendung Vorteile entstanden sind und inwieweit die eingebrachten oder verwendeten Ersparnisse aus 
den Gewinnen des Unternehmens stammten. Der Bestand des Unternehmens darf durch die Aufteilung 
nicht gefährdet werden. 

(3) Gehört eine körperliche Sache, die während aufrechter Lebensgemeinschaft dem Gebrauch 
beider eingetragener Partner gedient hat, zu einem Unternehmen, an dem einem oder beiden 
eingetragenen Partnern ein Anteil zusteht, und bleibt nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft nur 
einem von ihnen der Gebrauch dieser Sache erhalten, so hat das Gericht dies bei der Aufteilung des 
Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse zugunsten des anderen angemessen zu berücksichtigen. 
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